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Lukas Staffier, Zürich 

Das Recht auf Sprachunterstützung im Strafverfahren 
nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK" 
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I. Einleitung 

Seit dem Inkrafttreten der EMRK ist der zentrale Topos des Strafprozess-
rechts kontinentaleuropäischer Prägung das Fairnessgebot.' Das gilt insbesondere 
für die Schweiz, die den Fairnessgrundsatz des Art. 6 EMRK innerstaatlich an 

* Der Verfasser dankt Prof. Peter Sandrini für die Gespräche und Anregungen aus transla-
tionswissenschaftlicher Sicht und dem Österreichischen Austauschdienst (OeAD) für die 
finanzielle Unterstützung eines Forschungsaufenthaltes an der Universität Innsbruck. 

1 Die EMRK ist am 3.9.1953 in Kraft getreten und wurde am 28.11.1974 infolge der Ratifika-
tion für die Schweiz rechtsverbindlich: M. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK), 2. Aufl., Zürich 1999, N 11, 17. Zum Fairnessgrundsatz vgl. ins-
besondere S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford/New York 2005, 84 ff. 
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prominenter Stelle, nämlich in Art. 3 StPO, gleichberechtigt neben die Achtung 
der Menschenwürde verankert. Die Vorschrift konkretisiert Facetten des Fairness-
gebots in Art. 3 Abs. 2 StPO, wo unter lit. c das Gebot zur Gerecht- und Gleich-
behandlung aller Verfahrensbeteiligten sowie die Gewährleistung des rechtlichen 
Gehörs genannt werden. Trotz seiner vermeintlichen Inhaltsleere und des daraus 
resultierenden Konkretisierungsbedarfs2 gehört zur Essenz des Fairnessgrund-
satzes die Ermöglichung der effektiven und persönlichen Teilnahme des Betroffe-
nen am konkreten Verfahren.3 Der ratio des Fairnessgebots liegt damit nicht nur 
der Schutz vor Willkür zugrunde,, sondern insbesondere auch die Stärkung der 
Subjektstellung des Betroffenen5 (vgl. Art. 32 BV).6

Mit Blick auf die EMRK zeigt sich, dass sich das Fairnessgebot von Art. 6 
EMRK im dritten Absatz in verschiedenen Teilgarantien artikuliert. Hier steht die 
konkrete Möglichkeit des Betroffenen im Vordergrund, dem Strafverfahren folgen 
zu können? Ausfluss dieses Grundrechts auf Teilhabe am Strafverfahren sind die 
Grundrechte nach Art. 6 Abs. 3 lit. c, d und e EMRK.8 So gehört die Unterstützung 
durch einen Dolmetscher zu den elementaren Voraussetzungen der Verfahrens-
fairness, damit der Beschuldigte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe verstehen und 
sich vor Gericht dazu äussern kann.9 Die Sprachunterstützung hat nach dem Wort-
laut von lit. e unentgeltlich zu erfolgen, selbst nach einer Verurteilung dürfen die 
Kosten für Dolmetscher nicht zurückverlangt werden.'° Dieser Unentgeltlichkeits-
anspruch der Dolmetscherkosten ist absolut (unabhängig von der Vermögenslage 
des Beschuldigten) und endgültig." Die Sprachgarantien stehen damit primär im 
Dienst der Verteidigungsinteressen des Beschuldigten, doch fliessen auch Gemein-

2 Dazu zuletzt W. Wohlers, Fair Triel - Grundpfeiler oder Feigenblatt? Bedeutung und Funk-
tion des Fairnessgebots im Strafprozess, fp 2019, 207, 208. 

3 Instruktiv K. Gaede, Fairness als Teilhabe - Das Recht auf konkrete und wirksame Teilhabe 
durch Verteidigung gemäss Art. 6 EMRK, Berlin 2007. 

4 EGMR (GC) 29.11.2016, Lhermitte v. Belgium, 4 67: Fairness als «vital safeguard against 
arbitrariness». 

5 Vgl. T. Weigend, Unverzichtbares im Strafverfahrensrecht, ZStW 2001, 271, 276. 
6 Ausführlich N. Capus, Das Recht auf Verdolmetschung in der Strafjustiz, ZStrR 2015, 399, 

401 f. m. N. 
7 Vgl. EKMR 6.4.1994, Roos v. Sweden. 
8 EGMR 23.2.1994, Stanford v. United Kingdom. 
9 Nach Villiger (Fn. 1), N 528, handelt es sich um ein «kardinales rechtsstaatliches Postulat». 

10 EGMR 28.11.1978, Luedicke, Belkacem u. Kof v. Germany, 4 42 ff.; siehe dazu die Anm. von 
T. Vogler, Das Recht auf unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers (Art. 6 Abs. 3 Bst. E 
EMRK), EuGRZ 1979, 640 ff.; vgl. auch/. Meyer, «Die Gerichtssprache ist deutsch» - auch für 
Ausländer?, ZStW 1981, 507, 514, sowie ausführlich F. Meyer, in: Systematischer Kommentar 
zur StPO, Bd. X: EMRK, 5. Aufl., Art. 6 N 532 ff. 

11 C. Grabenwarter/K. Fabel, in: EMRK/GG Konkordanzkommentar, 2. Aufl., hrsg. von 
0. Dörr/R. Grote/T. Marauhn, Tübingen 2013, Bd. I, Kap. 14 N 161. 
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interessen ein,12 die bei der Ausgestaltung dieses Mindeststandards zu berück-
sichtigen sind. Insgesamt zählt die Garantie in Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK nach weit-
verbreiteter Ansicht zu den essenziellen Bestandteilen des Rechts auf ein faires 
Verfahren» Weil sie «die völlige Gleichstellung zwischen Sprachkundigen und 
Sprachunkundigen im Strafverfahren» bezweckt, ist die Sprachgarantie als lex 
specialis des Diskriminierungsverbotes nach Art. 14 EMRK zu sehen.14

Bereits in dieser kurzen Einleitung wird deutlich, dass das Recht auf sprach-
liche Unterstützung für das faire Strafverfahren im modernen Rechtsstaat von aus-
serordentlicher Bedeutung ist. Das gilt insbesondere in Zeiten, in denen die Mehr-
sprachigkeit aufgrund diverser Faktoren (wie der globalisierten Wirtschaft, des 
technologischen Fortschritts und grosser Migrationsströme) nicht nur im Alltag, 
sondern auch in der Realität der Strafjustiz zunimmt. Die Fremdsprachigkeit von 
Beschuldigten stellt gerade die Strafjustiz vor enorme Herausforderungen» 

So wird in diesem Beitrag die Rechtsprechung des EGMR zur Reichweite 
der Sprachgarantie nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK durchleuchtet» Dazu werden 
zu Beginn einige Vorbemerkungen zur Unterscheidung von «Dolmetscher» und 
«Übersetzer» dargelegt, die für die Analyse des Justizgrundrechts von Bedeutung 
sind (unter II.). Im Kern der Untersuchung stehen sodann der Anwendungsbereich 
des Grundrechts (unter III.), inhaltliche Facetten zum Sprachverständnis (IV.) und 
Tendenzen zum Rückbau der Sprachgarantie (unter V.). Auf diese Weise werden 
nicht nur Rechtsprechungstendenzen des Strassburger Gerichtshofs zur Sprach-
unterstützung offengelegt, die für die innerstaatliche Gerichtsbarkeit als Leitfaden 
für die Auslegung von Art. 68 StPO herangezogen werden. Es werden auch Schwä-
chen in der Argumentation des EGMR aufgedeckt, die mit dem Verständnis der 
sprachlichen Unterstützung als essenzielle Verteidigungsgarantie in einem fairen 
Strafverfahren nur schwer in Einklang zu bringen sind. 

Zuvor ist allerdings auf die sprachlichen Informationsrechte in Art. 5 Abs. 2 
und Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK einzugehen, die vom Grundrecht auf sprachliche Un-
terstützung im Strafverfahren (Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK) abzugrenzen sind. 

12 Ausführlich Capus (Fn. 6), 403, die diese Gemeininteressen insbesondere im Lichte der Durch-
setzung des Strafanspruchs, der Legitimation der Institutionen und der Funktionsfähigkeit 
der Strafrechtspflege entwirft. 

13 Trechsel (Fn. 1), 328: «The right to be assisted by an interpreter is an essential element of 
the right to a fair trial.» 

14 So EGMR 28.11.1978, Luedicke, Belkacem u. Koc v. Germany, 4 53; EGMR 19.12.1989, Ka-
masinski v. Austria, § 75. 

15 So dezidiert S. Trechsel, Die Verteidigungsrechte in der Praxis zur EMRK, ZStrR 1979, 337, 
375; vgl. auch S. Bernard, Übersetzung als Fehlerquelle in Strafverfahren, Anwaltsrevue 2014, 
35, 36 ff.; M. Hussels, Vernehmung von Fremdsprachigen und mögliche Auswirkungen auf 
die Glaubhaftigkeitsbeurteilung ihrer Aussage, fp 2015, 338 ff. 

16 Einführend C. Grabenwarter/K. Pabel, EMRK, 6. Aufl., München 2016, 4 24 N 136 f. 
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1. Sprachliche Informationsrechte 

Das Justizgrundrecht auf sprachliche Unterstützung im Strafverfahren nach 
Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK ist nicht die einzige Sprachgarantie, die die EMRK mit 
Blick auf das Strafverfahren enthält. In der Tat finden sich zwei Garantien, die auf 
sprachliche Informationsrechte der beschuldigten bzw. angeklagten Person abzie-
len. Nach Art. 5 Abs. 2 EMRK muss jeder festgenommenen Person unverzüglich 
in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, welches die Gründe für ihre 
Festnahme sind und welche Beschuldigungen gegen sie vorgebracht werden. Ge-
mäss Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK hingegen hat jede angeklagte Person das Recht, bin-
nen möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten 
über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu wer-
den. 

a) Art. 5 Abs. 2 EMRK 

Art. 5 Abs. 2 EMRK steht im Dienste des Willkürschutzes. Der Betroffene 
soll die Begründung zum Freiheitsentzug in möglichst kurzer Frist erhalten, um 
diese staatliche Massnahme begreifen und wirksam die Rechtmässigkeit dieser Re-
striktion infrage stellen zu können.17 Aus diesem Grund steht das Informations-
grundrecht in einem engen Zusammenhang mit der Rechtsschutzgarantie des 
Art. 5 Abs. 4 EMRK." Der Freiheitsentzug nach Art. 5 Abs. 2 EMRK ist nicht an das 
Strafverfahren gebunden, sondern bezieht sich prinzipiell auf alle Haftgründe." 
Im Lichte der Informationsgarantie ist es wichtig, dass die Sach- und Rechtsgründe 
des Freiheitsentzugs so weit verständlich gemacht werden,20 um eine Überprüfung 
grundsätzlich zu ermöglichen 2' Dies ist dann der Fall, wenn der Betroffene die 
Gründe seines Freiheitsentzugs wirklich begreifen kann.22 Deshalb kann es not-
wendig sein, auf eine untechnische Sprache zurückzugreifen.23 Wenngleich nicht 
alle Vorwürfe vollständig aufgelistet werden müssen, ist für Art. 5 Abs. 2 EMRK 
immerhin erforderlich, dass die strafrechtlichen Vorwürfe so weit konkretisiert 
werden müssen, dass der konkrete Verdacht deutlich wird.24

17 EGMR 12.4.2005, Shamayev u. a. v. Georgia and Russia, § 413. 
18 So EGMR 23.7.2013, M.A. v. Cyprus, § 227. 
19 EGMR 12.4.2005, Shamayev u. a. v. Georgia and Russia, § 414 f. 
20 EGMR 3.7.2012, Lutsenko v. Ukraine, § 77. 
21 EGMR 12.4.2005, Shamayev u. a. v. Georgia and Russia, § 427. 
22 Eine wörtliche Wiedergabe der Rechtsgrundlage oder des Straftatbestandes genügt nicht: 

EGMR (GC) 28.10.1994, Murray v. United Kingdom, § 76. 
23 EGMR 30.8.1990, Fox, Campell u. Hartley v. United Kingdom, § 40; EGMR (GC) 28.10.1994, 

Murray v. United Kingdom, § 72. 
24 EGMR 8.2.2005, Bordovskiy v. Russia, § 56. 
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Bestimmte Formvorschriften für die Erteilung der Information sieht Art. 5 
EMRK nicht vor. Im Gegenteil, nach Ansicht des EGMR kann die Auskunft sogar 
konkludent im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung erteilt werden, sofern der 
Betroffene aus den Fragestellungen hinreichend sicher auf den Inhalt der Vorwürfe 
schliessen kann.25 Insofern ist ein Dolmetscher nicht unbedingt notwendig, diese 
Aufgabe kann etwa auch durch einen Grenzpolizisten wahrgenommen werden.26
Hier beschreitet der EGMR einen sehr pragmatischen Weg. Denn auch wenn der 
Beschwerdeführer nicht durch einen Dolmetscher oder Anwalt Unterstützung er-
fährt, ist ein Konventionsverstoss dann auszuschliessen, wenn der Betroffene mit 
den Polizeibeamten in einen Dialog treten kann und er zu den polizeilichen An-
weisungen keine Verständnisschwierigkeiten hat.27 Umgekehrt ist ein Konven-
tionsverstoss festzustellen, wenn der fremdsprachige Beschwerdeführer sämtliche • 
Informationen zu seinem Freiheitsentzug in der fremden Amtssprache erhält (erst 
nach seiner Freilassung veranlasste das Gericht eine Übersetzung der Dokumente), 
obwohl er den Behörden gegenüber die mangelnde Sprachkompetenz mitgeteilt 
hatte.28 Wichtig ist, dass der Betroffene die Behörden aktiv auf seine mangelnden 
Sprachkenntnisse hinweist, denn eine amtliche Verpflichtung zur Erhebung des 
Sprachverständnisses enthält Art. 5 Abs. 2 EMRK nicht." So wurde im Fall Hro-
vath eine Konventionsverletzung ausgeschlossen, weil der Betroffene keinen An-
trag auf Übersetzung gestellt hatte." 

b) Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK 

Die Essenz von Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK liegt im Schutz vor überrumpe-
lung31 und stellt insofern eine wesentliche Vorbedingung für ein faires Strafver-
fahren dar.32 Der Betroffene muss sowohl über die Faktenlage zum Tatvorwurf als 
auch über die vorläufige rechtliche Bewertung in Kenntnis gesetzt werden.33 Der 
Angeklagte soll also binnen kurzer Frist über die Details zu den Sach- und Rechts-
gründen der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in einer ihm verständlichen 

25 EGMR (GC) 28.10.1994, Murray v. United Kingdom, § 77. 
26 EGMR 31.8.2006, Vikoulov et autres v. Lettonie. 
27 EGMR 10.6.2008, Galliani v. Romania, § 54. 
28 EGMR 18.6.2008, Ladent v. Poland, § 59 ff., 64; vgl. ferner auch EGMR 24.11.2009, Shannon 

v. Latvia, § 73; EGMR 5.7.2011, Rahimi v. Greece, § 120 f. 
29 EGMR 26.5.2005, Parlanti v. Germany. 
30 EGMR 24.1.2012, Horvath v. Belgium. 
31 So treffend Trechsel (Fn. 15), 373; vgl. ders. (Fn. 1), 194, wonach diese Garantie für sich ge-

nommen, die mit der Initiierung eines Strafverfahrens verbundene Angst berücksichtigt. 
32 P. van Dijk/F. van Hoof/A. van Rijn/L. Zwaak, Theory and Practice of the European Conven-

tion an Human Rights, 5. Aufl., Cambridge u.a., 2018, 624. 
33 EGMR (GC) 25.3.1999, Plissier u. Sassi v. France, § 51 f.; Grabenwarter/Pabel, EMRK (Fn. 16), 

§ 24 N 113. 
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Sprache informiert werden.34 Massgeblich ist hier nicht eine förmliche Anklageer-
hebung, sondern jene Massnahme, mit der der Betroffene ausdrücklich oder kon-
kludent Kenntnis von den Ermittlungen gegen ihn erlangt.35 Die Information muss 
so hinreichend detailliert sein, dass der Angeklagte die Tatvorwürfe verstehen und 
seine Verteidigung entsprechend vorbereiten kann.36

Die Information zu den Vorwürfen und zur Verfahrenseröffnung gegen den 
Beschuldigten muss in einer (ihm) verständlichen Sprache erfolgen." Dazu kann 
eine Übersetzung der offiziellen Mitteilung über die Verfahrenseinleitung nötig 
sein, wenn der Angeklagte die Gerichtssprache nicht beherrscht.38 Einen Anspruch 
auf schriftliche Übersetzung lässt sich aus der EGMR-Rechtsprechung zu lit. a nicht 
entnehmen,39 wenngleich der Gerichtshof anmerkt, dass in Ermangelung einer 
schriftlichen Unterlage praktische Nachteile für den Angeklagten drohen.« 

Anders als zu Art. 5 EMRK, der die Übersetzung der Information vom Tä-
tigwerden des Betroffenen abhängen lässt, sind es in Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK die 
Behörden, die aktive Erhebungen zu den Sprachkompetenzen vornehmen müssen. 
Nach der Brozicek-Entscheidung haben die Behörden nach Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK 
für eine sprachliche Unterstützung zu sorgen, sofern nicht bewiesen ist bzw. nicht 
hinreichende Gründe bestehen, dass der Angeklagte ausreichende Kompetenzen 
in jener Sprache hat, in der die Information abgefasst ist.4I 

2. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Gemeinsam ist den Garantien in Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK, 
dass die sprachlich verständliche Information nicht notwendigerweise in Schrift-
form ausgehändigt werden muss.« Auch wenn Sprachdefizite des Betroffenen ge-
rade dann einen gewichtigen Nachteil darstellen können, wenn keine schriftliche 
Übersetzung der Strafanklage ausgehändigt wird, hängt es doch stark von den 

34 Ausführlich S. Trechsel, Schutz vor «Prozessen ä la Kafka»? Betrachtungen zu Artikel 6 Zif-
fer 3 (a) der Europäischen Menschenrechtskonvention, in: Der Verfassungsstaat vor neuen 
Herausforderungen. Festschrift für Yvo Hangartner, hrsg. von B. Ehrenzeller u. a., St. Gallen/ 
Lachen 1998, 367, 368 ff. 

35 Vgl. EGMR 27.4.2006, Casse v. Luxembourg, § 71; Trechsel (Fn. 1), 196 f. 
36 EGMR 26.9.2006, Miraux v. France, § 32. 
37 EGMR 19.12.1989, Brozicek v. Italy, § 41. 
38 EGMR 19.12.1989, Brozicek v. Italy, § 41. 
39 Grabenwarter/Pabel, EMRK (Fn. 16), § 24 N 114. 
40 EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy, § 68; gerade diese unklare Rechtsprechungstendenz 

wird in der Literatur häufig kritisiert, vgl. etwa Trechsel (Fn. 1), 206. 
41 EGMR 19.12.1989, Brozicek v. Italy, § 41. 
42 EKMR 28.3.1963, X v. Netherlands (Art. 5 Abs. 2 EMRK); EGMR (GC) 25.3.1999, Pdlissier 

u. Sassi v. France, § 53 (Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK). 
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Umständen des Einzelfalls ab, inwiefern tatsächlich ein Konventionsverstoss vor-
liegt. In Kamasinski v. Austria wurde dies deshalb ausgeschlossen, weil der Be-
schwerdeführer nach seiner Festnahme von Polizei und Ermittlungsrichter im Bei-
sein eines Dolmetschers befragt wurde, die Strafanklage an sich relativ einfach war 
und der Beschwerdeführer bei der Eröffnung der Hauptverhandlung selbst ausge-
sagt hatte, die Strafanklage verstanden zu haben, und mit anwaltlichem Beistand 
eine Übersetzung der Anklageschrift in die englische Sprache abgelehnt hatte.43

Tatsächlich überschneiden sich die beiden Garantien in Art. 5 Abs. 2 bzw. 
Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK nur teilweise. Denn das Informationsrecht nach Art. 5 
zum Zeitpunkt der Festnahme muss nicht so detailreich ausgestaltet sein wie jenes 
nach Art. 6, das sich auf das Strafverfahren bezieht und insbesondere die Art und 
den Grund der Anklage betrifft 44 Das in Art. 5 enthaltene Informationsrecht er-
streckt sich damit auf eine Kern- bzw. Basisinformation über die vorgeworfenen 
Tatsachen und rechtliche Würdigung, die dem Freiheitsentzug zugrunde liegen, 
damit der Betroffene über die Begründung seines Freiheitsentzugs informiert wird 
und gegen diesen mit einem Rechtsmittel vorgehen kann.45 Umgekehrt hat die 
Sprachgarantie in Art. 6 die Aufgabe, dem Betroffenen jene Unterstützung zu ge-
ben, um seine substanzielle Verteidigung gegen die gegen ihn erhobenen strafrecht-
lichen Vorwürfe aufzubauen. Insofern hängt das Informationsrecht von Abs. 3 lit. a 
eng mit dem Recht zur Vorbereitung der eigenen Verteidigung in Abs. 3 lit. b zu-
sammen.46

Doch es gibt noch weiter gehende Unterschiede im Anwendungsbereich. 
Denn Art. 5 Abs. 2 findet in all jenen Fällen der Freiheitsentziehung Anwendung, 
die auf Grundlage von Art. 5 Abs. 1 verhängt werden - und damit auch in Verwal-
tungsverfahren. Umgekehrt verhält es sich bei Art. 6 Abs. 3 lit. a, denn die Grund-
rechtsgarantie zum Sprachverständnis findet allein in Strafverfahren statt, un-
abhängig von jeglichem Freiheitsentzug des Betroffenen. 

II. Übersetzer und Dolmetscher: zwei Seiten derselben Medaille? 

Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK gibt jeder angeklagten Person das Recht auf un-
entgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher, wenn sie die Verhandlungs-
sprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. Dem Wortlaut nach garantiert die 
EMRK damit lediglich das Recht auf Verdolmetschung. 

43 EGMR 19. 12. 1989, Kamasinski v. Austria, § 79, 80 f. 
44 EKMR 6.7.1959, Nielsen v. Denmark; EKMR 12.10.1983, G.S. u. M. v. Austria; Trechsel (Fn. 1), 

200 f. 
45 EGMR 31.1.2017, Vakhitov u. a. v. Russia, § 60. 
46 So EGMR (GC) 25.3.1999, Pelissier u. Sassi v. France, § 54; EGMR 23.2.2016, Perez Martinez 

v. Spain, § 25. 
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Vergleicht man nun diese Garantie mit anderen regionalen Menschenrechts-
konventionen, so fällt auf, dass etwa die Amerikanische Menschenrechtskonven-
tion (AMRK) im Gegensatz zur EMRK in Art. 8 Abs. 2 lit. a AMRK nicht nur das 
Recht auf einen Dolmetscher («interpreter»), sondern ausdrücklich auch auf einen 
Übersetzer («translator») enthält.47 In der Rechtsprechung des EGMR findet sich 
allerdings die Klarstellung, dass das Recht auf Dolmetscherbeistand nicht nur 
mündliche Übersetzungsleistungen beinhaltet, sondern auch die Übersetzung we-
sentlicher Schriftstücke meint.48 Auf den ersten Blick scheint damit eine einfache 
Problemlösung gefunden worden zu sein, sodass Verdolmetschung und Überset-
zung zwei Seiten derselben Medaille (nämlich der sprachlichen Unterstützung) 
sind. 

Doch die Unterscheidung von «Dolmetscher» und «Übersetzer» geht über 
die Form der Leistung hinaus.49 In der Translationswissenschaft wird nämlich tref-
fend darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung von Übersetzen und Dolmet-
schen nicht nur formaler, sondern auch qualitativer Natur ist. So bleiben bei der 
(schriftlichen) Übersetzung sowohl der Ausgangs- als auch der Zieltext präsent, 
weshalb die Leistung des Übersetzers korrigierbar bleibt und durch die direkte Ver-
gleichbarkeit auch kontrollierbar ist. Das Dolmetschen hingegen ist demgegenüber 
weder korrigierbar noch einer näheren Kontrolle zuführbar, weil Ausgangs- oder 
Zieltext nur mündlich existieren und nicht mehr ex post verifiziert werden kön-
nen.50 Insofern bestehen wesentliche strukturelle Unterschiede zwischen der münd-
lichen translatorischen Leistung und der schriftlichen übersetzung,5, die sich letzt-
lich in einem Qualitätsunterschied zwischen verdolmetschten bzw. übersetzten 
Texten substanziieren. Selbst wenn im Strafprozess verdolmetschte Aussagen pro-

47 Art. 8 Abs. 2 AMRK: «During the proceedings, every person is entitled, with full equality, to 
the following minimum guarantees: a) the right of the accused tobe assisted without charge 
by a translator or interpreter, if he does not understand or does not speak the language of the 
tribunal or court.» 

48 Trechsel (Fn. 1), 329; R. Vogler, Lost in Translation: Language Rights for Defendants in Euro-
pean Criminal Proceedings, in: Human Rights in European Criminal Law, hrsg. von S. Rug-
gieri, Heidelberg 2015, 95,101. 

49 Selbst das BGer scheint dem förmlichen Unterscheidungskriterium wesentliche Bedeutung 
zuzumessen, ohne den damit verbundenen Qualitätsverlust mit zu berücksichtigen: BGer 
6S.425/2004 vom 28.1.2005, E. 2.2. 

50 So die Definition im Standardwerk von K. Reiß/H.J. Vermeer, Grundlegung einer allgemei-
nen Translationstheorie, 2. Aufl., Tübingen 1991, S. 8; auf die Begrenzung der nachträglichen 
Korrigierbarkeit weist auch treffend Bernard (Fn. 15), 37, hin. 

51 Durchaus kritisch G. Hofer, Behörden- und Gerichtsdolmetschen: Die Einschätzung von Dol-
metschleistungen durch Auftraggeber und Dolmetscher, in: Translationsqualität: Leipziger 
Studien zur angewandten Linguistik und Translatologie, hrsg. von P.A. Schmitt, Leipzig 2006, 
256, 257 ff. 
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tokollarisch festgehalten werden,52 so ist der Hinweis der Translationswissenschaft 
auf diesen systembedingten Unterschied beim Dolmetschen im Vergleich zur 
schriftlichen Übersetzung durchaus von Bedeutung, etwa wenn verdolmetschte 
Aussagen als Grundlage für die Glaubwürdigkeitsbeurteilung herangezogen wer-
den. Diese Unterscheidung wird bei der Untersuchung der Sprachgarantie von er-
heblicher Bedeutung sein. 

III. Anwendungsbereich 

Art. 6 Abs. 3 EMRK ist nach dem Wortlaut nur in Strafverfahren anwend-
bar. Der Begriff «Strafverfahren» wird dabei vom EGMR als autonomer Konven-
tionsbegriff aufgefasst, der sich grundsätzlich nach den drei Kriterien des leading 
case «Engel u. a.» bemisst.53 Es kommt demnach zunächst darauf an, wie der jewei-
lige Sachverhalt förmlich nach dem innerstaatlichen Recht beurteilt wird («classi-
fication of the offence under national law») und betrifft somit sämtliche Bereiche 
des Kriminalstrafrechts des Vertragsstaates. Weiter spürt der EGMR der Natur des 
Vergehens («the very nature of the offence») nach, nämlich inwiefern die anwend-
bare Vorschrift abschreckende und ahnende Funktion hat54 bzw. für jedermann 
verpflichtend sei,55 individuelle Schuld für eine Sanktionsverhängung voraussetzt56
und besonders wichtige Gemeinschaftsinteressen schützt, die üblicherweise durch 
Strafrecht geschützt werden." Schliesslich hängt die Klassifikation als «Strafsache» 
vom Schweregrad und von der Rechtsnatur der angedrohten Sanktion ab («nature 
and degree of the Penalty»), wobei darunter jeder Freiheitsentzug entfällt, der auf 
Grundlage eines repressiven Rechtstitels verfügt wird, sofern er für den Betreffen-
den einen erheblichen Nachteil darstellt. 

Die Bedeutung des Begriffs der strafrechtlichen Anklage i. S. v. Art. 6 Abs. 3 
EMRK wurde in der Öztürk-Entscheidung des EGMR gegen Deutschland58 unter 
Rückgriff auf das zweite und dritte Engelkriterium erörtert. Der Beschwerdefüh-
rer war wegen des Begehens einer Ordnungswidrigkeit im Zuge eines Verwaltungs-
strafverfahrens zum Ersatz der Übersetzungskosten verurteilt worden. Er rügte 

52 Zur konkreten Protokollierungstechnik beim Einsatz eines Dolmetschers s. J.-P. Greter/ 
B. Ilschner/A. J. Seppey, L'audition d'un comparant allophone en procidure pinsle, fp 2017, 
418, 422. 

53 EGMR 8.6.1976, Engel u. a. v. Netherlands, § 82 f., 85. 
54 EGMR 25.8.1987, Lutz v. Germany, § 54 ff. 
55 EGMR 24.2.1994, Bendenoun v. France, § 47. 
56 EGMR (GC) 10.6.1996, Benham v. United Kingdom, § 56. 
57 EGMR 27.9.2011, Menarini v. Italy, § 40. 
58 EGMR 21.2.1984, Öztürk v. Germany. 
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daraufhin die unterbliebene Anwendung der Verfahrensgarantie nach Art. 6 Abs. 3 
lit. e EMRK, während sich die deutsche Regierung auf die Unanwendbarkeit der-
selbigen berief, zumal der Beschwerdeführer nicht wegen einer Straftat, sondern 
einer Ordnungswidrigkeit verurteilt worden war. Der EGMR stellte fest, dass das 
innerstaatliche Recht der Ordnungswidrigkeit zwar eine verwaltungsrechtliche Na-
tur zuerkennt, doch de facto viele Parallelen zum Strafverfahrensrecht aufweist, 
zumal ausdrücklich eine analoge Anwendung der StPO vorgesehen war.59 Die Sank-
tion des Ordnungswidrigkeitenrechts, nämlich die Geldbusse, sei zwar weniger 
schwerwiegend als eine Geldstrafe, doch weise auch diese Sanktion einen puniti-
ven Charakter auf, der für die Einordnung als strafrechtliche Massnahme i. S. d. 
EMRK ausschlaggebend sei 60 Daher war Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK auf den Einzel-
fall anwendbar, und es lag eine Konventionsverletzung vor, weil dem Beschwerde-
führer die Übersetzungskosten auferlegt worden waren. 

1. Gesamtes Strafverfahren 

Die Sprachgarantie des Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK erstreckt sich auf das 
gesamte Strafverfahren, einschliesslich jeglichen Rechtsmittelverfahrens.6' Keine 
Anwendung hingegen erfährt die Fairnessgarantie in Rechtshilfeverfahren62 und 
innerhalb des Vollstreckungsverfahrens.63 Der EGMR hat in ständiger Rechtspre-
chung festgehalten, dass das Recht auf eine sprachliche Unterstützung nicht nur 
den Strafprozess betrifft, sondern sich auch auf das Ermittlungsverfahren er-
streckt.64 Die kostenlose Unterstützung durch einen Dolmetscher steht dem 
Beschuldigten unabhängig davon zu, inwiefern sein Verteidiger die Sprache des 
Gerichtsverfahrens versteht.65

Das Justizgrundrecht ist ab der ersten Einvernahme durch die Polizei zu ge-
währleisten. Der EGMR argumentiert hier analog zur Verzichtbarkeit auf das Recht 

59 EGMR 21.2.1984, Öztürk v. Germany, § 52. 
60 EGMR 21.2. 1984, Öztürk v. Germany, § 53. 
61 EGMR (GC) 16.12.1999, T v. United Kingdom, § 108; EGMR (GC) 16.12.1999, V v. United 

Kingdom, § 109; EGMR 25.7.2013, Kobernik v. Ukraine, § 57;D. Harris/M. O'Boyle/C. Warbrick, 
Law of the European Convention an Human Rights, 3. Aufl., Oxford 2014, 377, 490. 

62 EGMR 8.1.2004, Sardinas Albo v. Italy. 
63 EGMR (GC) 17.9.2009, Enea v. Italy, § 97; Kritisch etwa R. Esser, in: Löwe-Rosenberg, StPO, 

26. Aufl., Bd. 11, Berlin u. Boston 2012, Art. 6 N 844 m. w. N. 
64 EGMR 28.11.1978, Luedicke, Belkacem u. Kof v. Germany, § 45; EGMR 19.12. 1989, Kama-

sinski v. Austria, § 74; EGMR 14.10.2014, Baytar v. Turkey, § 49; zuletzt EGMR 30.10.2018, 
K. C. v. Romania, § 57; zur Situation in der Schweizvgl. D. Equey, L'interprete et le traducteur 
dans la procidure p4nale, SJ 2013, 413, 428 ff. 

65 Van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, Theory (Fn. 32), 651. 



Das Recht auf Sprachunterstützung im Strafverfahren nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK 31 

auf Beistand durch einen Strafverteidiger: Mangels Übersetzung ist der Betreffende 
nicht in der Lage, nachzuvollziehen, welche Folgen eine Vernehmung durch die Po-
lizei ohne Beistand eines Verteidigers hat.66 Denn gerade in der Ermittlungsphase 
werden wesentliche Schritte gesetzt, die für den späteren Verlauf des Strafprozes-
ses von herausragender Bedeutung sind. Deshalb stehen dem Beschuldigten in die-
sem Verfahrensabschnitt bestimmte Grundrechte wie das Recht zu schweigen oder 
auf Rechtsbeistand zu. Übersetzt auf die Sprachgarantie bedeutet das: Nur wenn 
der Beschuldigte in der Lage ist, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe auch tatsäch-
lich zu verstehen, kann er bewusst entscheiden, inwiefern er die ihm zustehenden 
Grundrechte ausübt oder aber bewusst darauf verzichtet.67

2. Wesentliche Dokumente 

Das Grundrecht auf Sprachbeistand bleibt nicht auf mündliche Erklärun-
gen beschränkt, sondern erstreckt sich in gewissem Umfang auch auf schriftliche 
Unterlagen.68 Der EGMR führt diesbezüglich aus, dass der Angeklagte, der die im 
Gerichtsverfahren verwendete Sprache weder spricht noch versteht, das Recht auf 
einen kostenlosen Sprachbeistand durch einen Dolmetscher hat, damit dem Be-
treffenden die wesentlichen Prozessakten übersetzt oder erklärt werden, die ihn 
betreffen, damit ein fairer Prozess gewährleistet wird.69

Dabei wird deutlich, dass Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK nicht das Recht auf Über-
setzung sämtlicher schriftlicher Unterlagen gewährleistet, sondern nur auf jene 
Dokumente abzielt, die als wesentlich gelten, damit der Angeklagte Kenntnis über 
die Tatvorwürfe erhält und in der Lage ist, sich zu verteidigen 70 Die Rechtspre-
chung des EGMR hat jedoch keinen Katalog von Dokumenten entwickelt, die für 
die Zwecke der Sprachgarantie als «wesentlich» zu charakterisieren sind. Die Not-
wendigkeit einer Übersetzung ist daher einzelfallbezogen zu prüfen. 

Fragen der Wesentlichkeit von Dokumenten betreffen insbesondere Ankla-
geschrift, Beweisdokumentation und Urteil. 

66 EGMR (GC) 27.11.2008, Salduz v. Turkey, 4 54 f.; EGMR 28.8.2018, Vizgirda v. Slovenia, 4 86; 
vgl. auch EGMR 14.10.2014, Baytar v. Turkey, 4 56; a. A. hingegen Harris/O'Boyle/Warbrick 
(Fn. 61), 489, wonach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK «does not benefit suspects being questioned 
by the police prior to their being <charged> in the sense of Article 6(1)». 

67 EGMR 14.10.2014, Baytar v. Turkey, 4 56. 
68 Zuletzt EGMR 30.10.2018, K. C. v. Romania, § 49. 
69 EGMR 28.11.1978, Luedicke, Belkacem u. '<Of v. Germany, 4 48; vgl. auch EGMR (GC) 

18.10.2006, Hermi v. Italy, 4 69; EGMR 14.10.2014, Baytar v. Turkey, 4 49. 
70 EGMR 19.12.1989, Kamasinski v. Austria, 4 74; EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy, § 70; 

EGMR 11.1.2011, Hacioglu v. Rumänien, 4 88. 
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a) Anklageschrift 

Nach ständiger Rechtsprechung gehören jene Verfahrensakten zu den we-

sentlichen Dokumenten, die den Beschuldigten über die ihm vorgeworfenen Straf-

taten informieren. Diesbezüglich enthält Art. 6 Abs. 3 lit. e Überschneidungen mit 

Art. 6 Abs. 3 lit. a EMRK (vgl. L 1. b). Zentral für die Sprachgarantie in lit. e ist da-
bei jener Verfahrensakt, der die Anklage formuliert (Anklageschrift). In der Leit-
entscheidung Pilissier und Sassim machte die Grosse Kammer des EGMR deutlich, 
dass damit der Angeklagte nicht nur förmlich über die Sachlage und rechtliche Be-
urteilung der Tatvorwürfe unterrichtet wird. Das Dokument legt auch den Grund-
stein für die Tatbewertung durch den Betroffenen und stellt insofern Ausgangs-
punkt für die Wahrnehmung des Rechts auf effektive Verteidigung dar. Damit 
hängt die sprachliche Angemessenheit der behördlich erteilten Information über 
den Tatvorwurf auch eng mit Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK zusammen, wonach der 
Angeklagte über ausreichend Zeit und Gelegenheit verfügen muss, um seine Ver-
teidigung vorzubereiten." Ein Angeklagter ohne hinreichende Sprachkenntnisse 
ist benachteiligt, wenn ihm das Dokument der Anklageerhebung nicht in einer für 
ihn verständlichen Sprache übersetzt wird.73 Trotz dieses treffenden Bekenntnis-
ses lässt sich der EGMR-Judikatur kein zwingendes Recht auf schriftliche Überset-
zung der Anklageschrift entnehmen 74

b) Beweisdokumentation 

Bei den von der Anklageschrift verschiedenen Dokumenten hingegen ist 
die Rechtsprechung des EGMR überaus restriktiv. Es besteht kein grundsätzlicher 
Rechtsanspruch auf Übersetzung aller Verfahrensakten.75 Fallbezogen wird dem 
Betroffenen dennoch das Recht auf Übersetzung einzelner Prozessakten zuge-
standen.76

Zur Begründung der restriktiven EGMR-Praxis greift der Gerichtshof nicht 
nur auf den Beschleunigungsgrundsatz, sondern bisweilen auf den überbordenden 
Spesenaufwand der Übersetzung zurück." Gerade letztgenannte Begründung er-
scheint jedoch angesichts der technischen Möglichkeiten heutiger Zeit zur (auto-

71 EGMR (GC) 25.3.1999, Pilissier u. Sassi v. France, § 54. 
72 Vgl. zuletzt etwa EGMR 7.1.2010, Penev v. Bulgaria, § 35. 
73 Insbesondere EGMR 19.12.1989, Kamasinski v. A ustria, § 79; EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi 

v. Italy, § 68. 
74 Treffend K. Gaede, in: Münchener Kommentar zur StPO Bd. 3/2, München, 2018, Art. 6 EMRK 

N 274. 
75 EGMR 28.8.2018, Vizgirda v. Slovenia, § 78. 
76 EGMR 15.8.1012, Plotnicova v. Moldova: Übersetzung von Unterlagen aus Frankreich, die 

im Zuge eines Rechtshilfeersuchens übermittelt worden waren. 
77 EGMR 2.12.1992, Buitrago Montes u. Perez Lopez v. United Kingdom. 
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matisierten) Unterstützung von Übersetzungsarbeiten kaum haltbar (vgl. dazu V.). 
Eine maschinelle Übersetzung, die gegebenenfalls aus Gründen der Qualitäts-
sicherung nur optional nachzuprüfen wäre, würde den verfahrensökonomischen 
Anforderungen des Strafverfahrens häufig genügen. 

c) Urteil 

Zwar zählt der EGMR das Urteil zu den wesentlichen Dokumenten, doch 
gelten dafür andere Massstäbe als für die Anklageschrift. In der Leitentscheidung 
Kamasinski legte der EGMR dar, dass der Angeklagte nach einer mündlichen Über-
setzung der Gerichtsentscheidung in der Lage gewesen war, eine bewusste Entschei-
dung über das Einlegen eines Rechtsmittels vorzunehmen, zumal er von einem Ver-
teidiger unterstützt worden war." Zwanzig Jahre später schlug der EGMR in 
dieselbe Kerbe, als einem Beschwerdeführer weder eine mündliche Erklärung noch 
eine schriftliche Übersetzung des Urteils in einer für ihn verständlichen Sprache 
gegeben wurde. Die Konventionsverletzung wurde nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK 
dennoch ausgeschlossen, weil der Beschwerdeführer die mangelnden Sprachkennt-
nisse vor den nationalen Gerichten nicht eingewendet hatte." Insofern ist für eine 
Konventionsverletzung der Sprachgarantie ausschlaggebend, ob der Beschwerde-
führer im konkreten Fall einerseits (erfolglos) eine entsprechende Übersetzung vor 
den innerstaatlichen Gerichten beantragt hat, andererseits aber auch keine Gele-
genheit gehabt haben darf, das Urteil mit seinem Verteidiger zu erörtern. 

Eine solche Auslegung erscheint jedoch kritisch. Wie noch näher ausgeführt 
wird, erscheint es dringend angebracht, dem Angeklagten in jedem Fall eine schrift-
liche Übersetzung des Urteils auszuhändigen, damit er die Entscheidungsbegrün-
dung bewerten und seine Handlungsoptionen besser eruieren kann.80 Damit geht 
die hier vertretene Ansicht selbst über jene Auffassung hinaus, die eine Überset-
zung des Urteils nur dann aushändigen will, wenn das ergangene Urteil grund-
sätzlich mit einem Rechtsmittel anfechtbar ist.81

d) Strafbefehl 

Aus schweizerischer Sicht stellt sich die Frage, inwiefern der Strafbefehl als 
wesentliches Dokument i. S. v. Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK gilt und damit dem Recht 

78 EGMR 19.12.1989, Kamasinski v. Austria, § 85. 
79 EGMR 16.7.2009, Baka v. Roumanie, 4, 73. 
80 Ebenso Villiger (Fn. 1), N 530; ähnlich auch C. Basdorf, Strafverfahren gegen der deutschen 

Sprache nicht mächtige Beschuldigte, in: Gedächtnisschrift für Karlheinz Meyer, hrsg. von 
K. Geppert/D. Dehnicke, Berlin 1990, 19, 27 f., sowie Esser (Fn. 63), Art. 6 N 849: Die (jeden-
falls mündliche) Übersetzung der schriftlichen Urteilsbegründung sollte der Regelfall sein. 

81 Siehe auch S. Stavors, The Guarantees for Accused Persons under Article 6 of the European 
Convention an Human Rights, Dordrecht 1993, S. 254 f. 
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auf Sprachunterstützung (schriftlicher oder zumindest mündlicher Natur) unter-
liegt. Denn in der Praxis des Strafbefehlsverfahrens bestehen grosse Defizite, die 
den fremdsprachigen Beschuldigten nicht unerheblichen Risiken aussetzen, weil 
er den Inhalt und die Reichweite des Strafbefehls aus sprachlichen (und gegebenen-
falls anderen) Gründen nicht vollständig erfasst und deshalb sich nicht mittels Ein-
sprache wirksam wehren kann.82 Anders als die juristische Praxis tritt das Schrift-
tum daher für einen Anspruch auf Übersetzung des Strafbefehls gerade auch auf 
der Basis von Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK ein.83

Der EGMR hat sich mit der Sprachproblematik des Strafbefehlsverfahrens 
schweizerischer Art bislang nicht befasst. Aufgrund der rechtlichen Natur bzw. Be-
schaffenheit des Strafbefehls, die in der Literatur treffend als Dispositionsofferte84
oder Urteilsvorschlag85 beschrieben wird, liegen strukturelle Parallelen mit der 
Anklageschrift bzw. dem Urteil auf der Hand, weshalb auch der Strafbefehl als we-
sentliches Dokument i. S. d. Sprachgarantie des Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK anzuse-
hen ist. A fortiori ist darauf hinzuweisen, dass der EuGH in einer jüngeren Ent-
scheidung einen von einem deutschen Richter erlassenen Strafbefehl, der in einem 
vereinfachten und nicht kontradiktorischen Verfahren zum Zwecke der Sank-
tionierung minderschwerer Straftaten erlassen wurde, als wesentliche Unterlage 
charakterisiert, die einer Übersetzung zugeführt werden muss.86

3. Kommunikation mit dem Strafverteidiger 

Da das Justizgrundrecht auf sprachliche Unterstützung unter dem Fairness-
gebot zuvorderst Verteidigungsinteressen dient," liegt es nahe, die Gewährleistung 
von Übersetzungsleistungen im Licht des Rechts auf ausreichende Zeit und Gele-
genheit zur Vorbereitung der eigenen Verteidigung (lit. b) auf die Kommunikation 

82 Ausführlich P. Albrecht, Verdrängte Risiken für fremdsprachige Beschuldigte im Strafpro-
zess — eine Problemskizze, in: Festschrift für Andreas Donatsch, hrsg. von D. Jositsch/ 
Ch. Schwarzenegger/W. Wohlers, Zürich 2017, 314, 323 f., der in diesem Zusammenhang von 
einem sprachbedingten «ülerrumpelungsrisiko» spricht; auf allgemeine Sprach- und Ver-
ständnisprobleme beim Strafbefehl weist M. Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der 
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich/Basel/Genf 2012, 429 ff. m. w.N. hin. 

83 Vgl. Daphinoff (Fn. 82), 431 ff. m. w. N. 
84 A. Donatsch/Ch. Schwarzenegger/W. Wohlers, Strafprozessrecht, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 

2014, 299. 
85 Albrecht (Fn. 82), 323; Daphinoff (Fn. 82), 9. 
86 EuGH 12.10.2017, C-278/16, Sleutjes, §§ 30 f. 
87 Dementsprechend hat der Übersetzer diese Zielorientierung bei seiner Leistungserbringung 

mit zu bedenken: KranjaZ, Dolmetschen im Strafverfahren: wider die Wörtlichkeit und für 
wirkliche Zweckorientierung (oder: Wem dient der Dolmetscher?), NStZ 2011, 657, 662. 
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zwischen Beschuldigtem und Verteidiger zu erstrecken.88 Eine Bestätigung dieses 
Ansatzes findet sich in der EGMR-Rechtsprechung nicht. Zwar wurde in der Gün-
gör-Entscheidung eine Konventionsverletzung wegen mangelnder Beiziehung ei-
nes Dolmetschers deshalb abgelehnt, weil der Beschwerdeführer hinreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache in Bezug auf eine nicht sehr komplexe Straf-
anklage hatte.89 Doch ob daraus der Umkehrschluss ableitbar ist, wonach bei 
mangelnden Sprachkenntnissen die Sprachgarantie nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK 
auch auf die Unterredungen mit dem Strafverteidiger anwendbar wird, ist zweifel-
haft, weil die Entscheidung gar nicht auf diesen spezifischen Problemschwerpunkt 
einging. 

Tatsächlich vertritt der EGMR eher die gegenteilige Auffassung. Bereits 1975 
wurde die Reichweite von Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK dahingehend verneint, wonach 
sie die Kommunikation mit dem eigenen Verteidiger einschliesst: Vielmehr betrifft 
die Garantie nur die Beziehung zwischen Angeklagten und Gericht 90 Es sei daher 
wichtig, dass dem Beschuldigten ein Verteidiger zugewiesen wird, der mit ihm 
kommunizieren kann, sofern ein solcher Verteidiger verfügbar ist.91 Noch deutli-
cher wurde der EGMR im Lagerblom-Fall. Der Beschwerdeführer hatte vor dem 
Gerichtshof gerügt, dass ihm trotz begrenzter Sprachfähigkeiten kein Dolmetscher 
für seine Kommunikation mit dem Verteidiger beigegeben wurde. Der EGMR 
lehnte die Rüge deshalb ab, weil der Beschwerdeführer selbst erklärt hatte, 
umgangssprachliche Grundkenntnisse - der EGMR sprach konkret von «street 
Swedish» - zu besitzen, weshalb die mangelnde Sprachunterstützung bei Kommu-
nikation und Verständnis mit dem Strafverteidiger unter dem Fairnessaspekt nicht 
nachteilig gewesen war.92 Diese Feststellung des EGMR ist gerade deshalb brisant, 
weil dem Betroffenen für die innerstaatlichen Gerichtsprozesse sehr wohl ein Dol-
metscher beigestellt wurde. 

Insgesamt ist die Linie des EGMR kaum nachvollziehbar. Damit das Recht 
auf wirksame Verteidigung durch den fremdsprachigen Beschuldigten effektiv 
wahrgenommen werden kann, muss sich dieser mit dem Rechtsbeistand verstän-
digen können." Hat der Strafverteidiger keine einschlägigen Sprachkompetenzen, 
so ist die Einbeziehung eines Dolmetschers unvermeidbar. Das Ausweichen auf 
eine andere Sprache oder der Einsatz kostenloser übersetzungssoftware mag zwar 
in Einzelfällen gewisse Abhilfe schaffen, doch widerspricht sich der EGMR selbst, 

88 So etwa Trechsel (Fn. 1), 338. 
89 EGMR 17.5.2001, Güngör v. Germany. 
90 EKMR 29.5.1975, X v. Austria. 
91 Harris/O'Boyle/Warbrick (Fn. 61), 491. 
92 EGMR 14.1.2003, Lagerblom v. Sweden, § 62. 
93 Ebenso Meyer, EMRK (Fn. 10), Art. 6 N 538; M. Fingas, European Crimi nal Law Review 2019, 

175, 184, sowie bereits Trechsel (Fn. 15), 374. 
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wenn er einerseits das Recht auf wirksame Verteidigung propagiert und anderer-
seits dieses Recht durch die mangelnde Unterstützung bei der Kommunikation mit 
dem Verteidiger faktisch boykottiert. Letztlich droht dem Recht auf Sprachunter-
stützung ein Leerlauf, wenn das Recht auf Verdolmetschung nur im Gerichtssaal, 
nicht aber bei der vertraulichen Unterredung zwischen Mandanten und Strafver-
teidiger gewährleistet wird.94

Gerade weil der Dolmetscher kein Gerichtsbediensteter sein muss und an 
ihn keine Anforderungen an Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit gestellt wer-
den, stellt er eine wesentliche Unterstützung für die Verteidigung dar.95 Es scheint 
nur folgerichtig, wenn der EGMR diesem Grundsatz auch praktische Konsequen-
zen angedeihen lässt und das Recht auf Verdolmetschung auf die Kommunikation 
mit dem Strafverteidiger erstreckt. Zumal derzeit das Recht auf wirksame Vertei-
digung gerade mit Blick auf den Anwalt der ersten Stunde und den Zwangsver-
teidiger durch den EGMR ausgebaut wird,96 um das faire und rechtsstaatliche Ver-
fahren zu sichern. Indem wenigstens abstrakt alle Möglichkeiten einer effektiven 
Verteidigung garantiert werden,'" erscheint es zumindest nicht gänzlich aus-
geschlossen, dass der EGMR die naheliegende Konsequenz aus der Stärkung der 
Verteidigungsrechte zieht und die Sprachgarantie für den Beschuldigten für die 
Zwecke der Kommunikation mit dem Strafverteidiger ausbaut.98

IV. Sprachverständnis 

Nach dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK steht dem Angeklagten 
eine Unterstützung durch den Dolmetscher dann zu, wenn er «die Verhandlungs-
sprache des Gerichts nicht versteht oder spricht». Erhebungen zum Sprachverständ-
nis sind gerade deshalb schwierig, weil sich die Sprachkompetenz nicht metrisch 
messen lässt.99 Bei der Erhebung von Sprachkompetenzen braucht es daher einen 
breiten Ermessensspielraum, weshalb auch prozessfremde Hinweise auf das Vor-
liegen hinreichender Sprachkenntnisse heranzuziehen sind. Im Kern soll der An-
geklagte die Vorgänge vor Gericht, die in seinem konkreten Strafverfahren rele-
vant werden, nicht nur bloss zur Kenntnis nehmen, sondern intellektuell erfassen 

94 Insofern ist die Handhabung in der Schweizer Justizpraxis, von der Bernard (Fn. 15), 38, be-
richtet, durchaus lobenswert. 

95 So wörtlich EGMR 24.1.2019, Knox v. Italy, 4184. 
96 Vgl. F. Meyer/L. Steiler, Die Rechtsprechung des EGMR in Strafsachen im Jahr 2018, fp 2019, 

312, 316 f. 
97 EGMR (GC) 4.4.2018, Correia de Matos v. Portugal, § 160 ff. 
98 Tendenziell auch Meyer, EMRK (Fn. 10), Art. 6 N 525. 
99 So treffend Trechsel (Fn. 15), 372, und Villiger (Fn. 1), N 528. 
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können. Dabei kommt es auf die hinreichende aktive und passive Verständigungs-
möglichkeit des Beschuldigten für die Zwecke des individuellen Strafverfahrens 
an. Es genügt also nicht, wenn der Strafverteidiger neben der Gerichtssprache auch 
eine Sprache spricht, die der Beschuldigte beherrscht - es kommt also auf die Per-
spektive des Beschuldigten an. Auch die sprachliche Unterstützung durch einen 
sprachkundigen Angehörigen genügt dem Justizgrundrecht auf Sprachunterstüt-
zung nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK nicht.m° Ausserhalb der Grundrechtsgewähr-
leistung bleibt hingegen die Fallkonstellation, in der der Angeklagte die Sprache 
des Gerichts zwar im obigen Sinne versteht, jedoch aus politischen Gründen den 
Sprachgebrauch ablehnt («nicht verstehen will»).101

1. Juristensprache und Komplexität 

Welches Sprachniveau des Betroffenen erforderlich ist, damit die Manda-
tierung eines Dolmetschers erfolgen muss, lässt sich der Kasuistik des EGMR nur 
schwer entnehmen.102 So kommt es bisweilen auf die Fähigkeit des Angeklagten 
an, einen schriftlichen Text zu lesen.103 Zentral ist dabei nicht nur die Sprachkom-
petenz des Betroffenen, sondern auch das Verstehen des konkreten Tatvorwurfs.m4
Nähere Konturen wurden in der Leitentscheidung Hermi entwickelt, in der es um 
ein italienisches Strafverfahren wegen Drogendelikten gegen einen tunesischen 
Staatsbürger ging.ws Nachdem die einfache Kammer des EGMR eine Verletzung 
von Art. 6 EMRK festgestellt hatte,'" wurde ein Verfahren vor der Grossen Kam-
mer eröffnet. Dort legte der Beschwerdeführer dar, er habe zur Zeit des innerstaat-
lichen Gerichtsverfahrens nur sehr geringe Kenntnisse der italienischen Sprache 
gehabt. Vielmehr war er nicht imstande, die italienische Sprache zu lesen, schon 
gar nicht technisch komplexe Rechtstexte in Italienisch. Die unterbliebene Er-
nennung eines Dolmetschers war lediglich auf den Umstand zurückzuführen, dass 
er Informationen zur Anklage und zu belastenden Beweismitteln durch eine Über-
setzung in das Französische von einem seiner Verteidiger erhalten hatte.107

Der EGMR erkannte der Frage zur Sprachkompetenz des Beschwerdefüh-
rers entscheidende Bedeutung zu. Zur Beantwortung zog er zwei Beurteilungskri-

100 Treffend Esser (Fn. 63), Art. 6 N 834. 
101 Grabenwarter/Pabel (Fn. 11), Kap. 14 N 161. 
102 Vgl. auch Vogler (Fn. 48), 95, 100. 
103 EGMR 13.1.2009, Amer v. Turkey, 4 14, 41 f. 
104 EGMR 30.10.2018, K. C. v. Romania, 4 51. 
105 EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy. 
106 EGMR 28.6.2005, Hermi v. Italy, § 41. 
107 EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy, § 40. 
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terien heran, nämlich einerseits den «complexity test»,108 andererseits das Aufent-
haltskriterium des Beschwerdeführers.w9

Der «complexity test» soll darüber Auskunft geben, inwiefern die Art der 
vorgeworfenen Straftat und die im Verfahren getätigten behördlichen Mitteilun-
gen an den Angeklagten von einer Komplexität sind, die eine detaillierte Kenntnis 
der verwendeten Gerichtssprache erforderlich macht. Diesbezüglich bestätigte die 
Grosse Kammer, dass der Beschwerdeführer über hinreichende italienische Sprach-
kenntnisse verfügte, um die Bedeutung der Mitteilung über das Verhandlungs-
datum vor dem Berufungsgericht zu verstehen. Denn er hatte selbst erklärt, Italie-
nisch zu sprechen und den Inhalt der Anklageschrift sowie der belastenden 
Beweismittel verstanden zu haben. 

Darüber hinaus wies der EGMR darauf hin, dass der Beschwerdeführer an-
gegeben hatte, zum Zeitpunkt des Berufungsprozesses bereits seit zehn Jahren in 
Italien gelebt zu haben. Letztlich hätte er auch zum Zeitpunkt seiner Festnahme 
gegenüber der italienischen Polizei Aussagen über den vorgeworfenen Sachverhalt 
gemacht.' 'o 

Dieses Doppelkriterium hat sich in der Folge in der Rechtsprechung des 
EGMR durchgesetzt." So wurden die Komplexität und die damit verbundenen 
Anforderungen an hohe Spracherfordernisse in einem französischen Verfahren 
wegen Raub, illegaler Einreise in das Staatsgebiet und Fälschung von Dokumenten 
verneint. Dazu flossen auch persönliche Erfahrungen des Beschwerdeführers ein, 
namentlich dass er seit mindestens sechs Jahren in Frankreich lebte und dort ver-
heiratet war und ein Kind hatte, aber auch den Beruf eines Sportlehrers ausgeübt 
hatte."2

2. Verantwortungszuteilung 

Im Lichte von Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK ist nicht der Beschuldigte verpflich-
tet, die Beistellung eines Dolmetschers zu beantragen, sondern es ist die Pflicht der 
staatlichen Behörde, aktiv die Sprachkompetenz zu eruieren.H3 Das Strafgericht 

108 EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy, § 71. Dieser Test findet sich bereits in EGMR 
19.12.1989, Kamasinski v. Austria, § 80. 

109 EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy, 4 90. Dieses Kriterium findet sich bereits in EKMR 
22.10.1997, Santa Cruz Ruiz v. United Kingdom. 

110 EGMR (GC) 18.10. 2006, Hermi v. Italy, 4 90. 
111 Vgl. EGMR 24.2.2009, Protopapa v. Turkey, 4 81; EGMR 5.4.2011, Saman v. Turkey, 4 31. 
112 EGMR 4. 2. 2011, Katritsch v. France, § 45. 
113 EGMR 28.8. 2018, Vizgirda v. Slovenia, § 83; M. Paz, The Failed Promise of Language Rights: 

A Critique of the International Language Rights Regime, Harvard International Law Journal 
2013, 157, 192; van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, Theory (Fn. 32), 653; zur Praxis in der 
Schweiz siehe Capus (Fn. 6), 409. 
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trifft insofern eine positive Schutzpflicht, die sprachliche Hilfsbedürftigkeit des Be-
troffenen zu erheben.114 Das wurde in der Leitentscheidung Cuscani deutlich. Die 
Verteidigung des wegen Steuerhinterziehung Angeklagten hatte das Gericht auf 
die geringen Kenntnisse der englischen Sprache hingewiesen, als der Angeklagte 
entschied, sich wegen der ihm vorgeworfenen Taten schuldig zu bekennen. Dabei 
waren die Sprachschwierigkeiten bereits in der Kommunikation zwischen Vertei-
diger und Mandant evident geworden. Gleichwohl wurde in der darauffolgenden 
Verhandlung kein Dolmetscher beigezogen. Das Gericht hatte lediglich gefragt, ob 
jemand anwesend sei, der sowohl Englisch als auch Italienisch spricht und so für 
den Angeklagten übersetzen könne. Diesbezüglich wurde auf den Bruder des An-
geklagten verwiesen, der jedoch nicht in der Verhandlung aktiv geworden ist. 

Der EGMR stellte eine Verletzung von Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK fest und 
legte dar, dass die Überprüfung über den Bedarf eines Übersetzers eine Angele-
genheit des Richters in Abstimmung mit dem Angeklagten gewesen wäre, gerade 
weil der Richter durch die Verteidigung auf die mangelnden Sprachkompetenzen 
des Angeklagten hingewiesen worden war. Insgesamt ist der Verfahrensrichter der 
ultimative Wächter der Verfahrensfairness, der im konkreten Einzelfall ausdrück-
lich auf die Sprachschwierigkeiten infolge der mangelnden Beiziehung eines Über-
setzers hingewiesen worden war.115 Gleichwohl misst der EGMR dem Einwand der 
mangelnden Sprachkompetenz durch den Beschuldigten oder seinen Rechtsbei-
stand bisweilen grosse Bedeutung zu.n6 Der Strafverteidiger ist daher gut beraten, 
mangelnde Sprachkompetenzen des Betreffenden rechtzeitig einzuwenden. 

3. Muttersprache 

Zum Gewährleistungsumfang gehört jedoch nicht, dass der Sprachbeistand 
in Form der Muttersprache erfolgen muss. Vielmehr genügt es, dass in eine Spra-
che übersetzt wird, die der Betreffende versteht. Das wurde im Fall Sandel deut-
lich.H7 Der Beschwerdeführer bestand auf der Ernennung eines Dolmetschers für 
die hebräische Sprache. Gleichzeitig lehnte er Übersetzungen ins Englische, Bul-
garische oder Serbische sowie in weitere Sprachen ab, zu denen es Anhaltspunkte 
für eine Sprachkompetenz des Betreffenden gab. Da die Gerichte keinen Dolmet-
scher fanden, erfuhr das Verfahren eine gewichtige Zeitverzögerung. Daher wur-

114 Meyer, EMRK (Fn. 10), Art. 6 N 529. 
115 EGMR 24.9. 2002, Cuscani v. United Kingdom, § 38, 39; zuletzt EGMR 28.8. 2018, Vizgirda v. 

Siovenia, § 69; wortgleich van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak (Fn. 32), 653. 
116 Vgl. EGMR 14.5.2019, Pula v. North Macedonia, § 26. 
117 EGMR 27.5.2010, Sandel v. Mazedonien. 
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den Übersetzer der englischen, bulgarischen und serbischen Sprache mandatiert. 

Der Beschwerdeführer rügte seinen Anspruch auf einen Hebräisch-Dolmetscher 

in allen innerstaatlichen Gerichten und schliesslich auch vor dem EGMR. Die Rich-
ter in Strassburg hingegen lehnten diese Beschwerde ab. Sie legten dar, dass hin-
reichend Gründe für die Annahme vorlagen, wonach der Beschwerdeführer über 
ausreichende Sprachkompetenzen in den übersetzten Sprachen verfügte, auch wenn 
diese Sprachen nicht seine Muttersprache darstellten. 

4. Lösungsvorschlag zum Sprachenniveau 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass der EGMR das erforderliche Sprachver-
ständnis des Betreffenden nach Komplexität des betreffenden Strafverfahrens und 
der betreffenden Strafnormen abschichtet. Ferner enthält das Recht auf Über-
setzung kein Recht auf Übersetzung in die Muttersprache, sondern lediglich in eine 
verständliche Sprache. 

Damit stellt sich die Frage, wie hoch das erforderliche Sprachniveau sein 
muss, damit der Betreffende kein Recht auf Übersetzung im Strafverfahren hat. 
Die bisherigen Versuche des EGMR zur Etablierung von Kriterien bleiben ebenso 
vage wie Vorschläge in der Literatur, auf Hinweise beim Betroffenen, auf langes 
Zögern, Wortsuche, begrenzten Wortschatz oder Abbrüche im Redefluss abzustel-
len.n8 Die Kriterien mögen zwar Indizien für Facetten der Sprachkompetenz sein, 
beinhalten jedoch wenig Aussagekraft über das Vorliegen eines hinreichenden 
Sprachniveaus. Zielführender und transparenter ist es vielmehr, auf eine standar-
disierte Einschätzung zum Sprachniveau abzustellen. Nimmt der Betroffene die 
Hürde des erforderlichen Sprachniveaus, so ist eine Unterstützung durch einen 
Dolmetscher nicht zwingend notwendig. 

Für eine Festlegung des Sprachniveaus bietet sich aus europäischer Sicht der 
Rückgriff auf die Einstufung des Sprachniveaus nach dem Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmen für Sprache (kurz GER) an.1I9 Der auf eine Schweizer Ini-
tiative aus dem Jahr 1991 zurückgehende Standard120 gibt einen Referenzrahmen 
für Sprachevaluierung und definiert verschiedene Niveaustufen (Al, A2, BI, B2, 
Cl, C2) zu den Sprachkenntnissen. 

Mit Blick auf den gewöhnlichen strafrechtsrelevanten Fall wird die erfor-
derliche Sprachkenntnis davon abhängen, inwiefern sich der Betreffende über In-

118 Capus (Fn. 6), 403 f.; J.-M. Verniory, Les droits de la difense dans les phases pMltminaires du 
proces pinal, Bern 2005, 438. 

119 M. Galiuz, L'assistenza linguistica nel processo penale, Milano 2018, 207 f. 
120 Europarat, Rat für kulturelle Zusammenarbeit, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen 

für Sprachen; lernen, lehren, beurteilen, Berlin u. a. 2001, 18. 



Das Recht auf Sprachunterstützung im Strafverfahren nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK 41 

formationen äussern kann, mit denen er nicht vertraut ist oder die ihm geläufig 
sind. Denn gerade im Strafverfahren werden Informationen relevant, die Bereiche 
aus dem Alltag in einen juristischen Kontext stellen. Daher kommt es für das 
Sprachverständnis darauf an, dass der fremdsprachige Betreffende die Hauptpunkte 
verstehen kann, die ihm in einer klaren Standardsprache vermittelt werden. Auch 
muss der Beschuldigte in der Lage sein, über die für den Sachverhalt relevanten 
Ereignisse zu berichten, seine eigenen Ziele zu beschreiben und seine Absichten 
zu begründen bzw. zu erklären. Dementsprechend ist das Sprachniveau BI zu for-
dern.'2' 

Bei komplexeren Sachverhalten oder Normen ist eine höhere Sprachkom-
petenz erforderlich. Hier kommt es darauf an, dass der fremdsprachige Beschul-
digte auch komplexe und abstrakte Themen verstehen kann. Er muss sich auch 
möglichst detailreich, aber auch sehr klar zu einem breiten Themenspektrum aus-
drücken können und seinen Standpunkt erläutern können. Insofern ist in komple-
xen Fällen das Sprachniveau B2 zu fordern.'22

Der Vorteil einer solchen Einstufung liegt auf der Hand. Das Gericht kann 
anhand der durch GER vorgegebenen standardisierten Kriterien eine Prüfung des 
Sprachniveaus vornehmen (bzw. vornehmen lassen), um eine Entscheidung über 
die Zuerkennung der sprachlichen Unterstützung im Strafverfahren zu treffen.'23

Die standardisierten Kriterien sind allgemeinhin weitverbreitet und sollten sich ge-
rade im Gerichtsalltag leicht einsetzen lassen. Zudem ist eine Einschätzung nach 
dem GER-Sprachenstandard wesentlich transparenter als der Rückgriff auf gericht-
liche Intuition oder Kriterien wie «street language», wie dies etwa in der Rechtspre-
chung des EGMR zu finden ist.124

121 Beschreibung des Sprachniveaus BI - Fortgeschrittene Sprachverwendung: «Kann die Haupt-
punkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute 
Dinge aus Arbeit, Schule, Freiheit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äussern. Kann über Erfahrungen und 
Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansich-
ten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.»; ebenso Galiuz (Fn. 119), 208. 

122 Beschreibung des Sprachniveaus B2 - Selbstständige Sprachverwendung: «Kann die Haupt-
inhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eige-
nen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fliessend verständigen, 
dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden 
Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert 
ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten angeben.»; ebenso Galiuz (Fn. 119), 208. 

123 Auch Capus (Fn. 6), 410, spricht sich für standardisierte Verständnistests oder zumindest ver-
einheitlichte Abklärungsmechanismen aus. 

124 Vgl. EGMR 14. 1. 2003 (Fn. 92). 
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V. Rückbau der Sprachgarantie 

Trotz des hohen Stellenwertes der sprachlichen Unterstützung für den 
fremdsprachigen Beschuldigten im Lichte des Fairnessgebots scheint die Recht-
sprechung des EGMR sehr offen für eine Flexibilisierung der Sprachgarantie zu 
sein. Das betrifft einerseits den Rückgriff auf die zusammenfassende Übersetzung, 
andererseits die Verzichtbarkeit auf Sprachunterstützung. 

1. Zusammenfassende Übersetzung und «gisting» 

Eine schriftliche Übersetzung ist für den Beschuldigten zwar sehr hilfreich, 
kann aber durch eine zusammenfassende Erläuterung in der Fremdsprache ersetzt 
werden. Nach dieser Maxime ging der EGMR im Fall Husain vor.125 Im Sachver-
halt ging es um einen Jesiden, der in Griechenland verhaftet und nach Italien aus-
geliefert wurde. Dort wurde ihm der Vollstreckungsbescheid in italienischer Spra-
che ausgehändigt und mündlich in die arabische Sprache übersetzt. Dagegen rief 
der Betroffene die innerstaatlichen Gerichte und schliesslich den EGMR an, um 
den Mangel der fehlenden schriftlichen Übersetzung zu rügen. Der EGMR wies je-
doch die Beschwerde ab. Denn in Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK ist lediglich vom Dol-
metscher, nicht aber vom Übersetzer die Rede. Deshalb kann eine mündliche 
sprachliche Unterstützung den Erfordernissen der EMRK genügen, sofern die 
sprachliche Unterstützung den Beschuldigten in die Lage versetzt, den gegen ihn 
erhobenen Tatvorwurf zu verstehen und sich diesbezüglich zu verteidigen, insbe-
sondere indem der Beschuldigte vor Gericht seine Sicht auf das Tatgeschehen dar-
legen kann.126

Der Grundsatz wurde ausdrücklich in der Entscheidung der Grossen 
Kammer im Fall Hermi127 und schliesslich auch im Fall Katritschns bestätigt. Be-
sonders kritisch erscheint diese Rechtsauffassung im Fall Ucak, wo der Beschwer-
deführer den Mangel einer Übersetzung der Anklageschrift gerügt hatte. Über-
raschenderweise hat der EGMR eine Grundrechtsverletzung verneint. Denn die 
Anklageschrift umfasste lediglich sieben Zeilen Text, die dem Betroffenen «in Sub-
stanz» bei der polizeilichen Tatkonfrontation mitgeteilt und zu Beginn des Gerichts-
verfahrens im Gerichtssaal übersetzt wurden.129 Vor diesem Hintergrund wurde 

125 EGMR 24.2.2005, Husain v. Italy. 
126 EGMR 24.2.2005, Husain v. Italy; ebenso EGMR 29.11.2007, Ahmed v. Rumänien; EGMR 

24.2.2009, Protopapa v. Turkey, § 80; EGMR 5.1.2010, Diallo v. Sweden; EGMR 11.1.2011, 
Hacioglu v. Romania, § 88. 

127 EGMR (GC) 18.10.2006, Hermi v. Italy, § 70. 
128 EGMR 4.2.2011, Katritsch v. France, § 41. 
129 EGMR 24.1.2002, Ucak v. United Kingdom. 
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ein Verstoss gegen die Verfahrensfairness verneint. Gerade diese Übersetzung 
«in substance» wird vom EGMR genutzt, um den Grundrechtsstandard für das 
Sprachverständnis nach Art. 6 Abs. 3 lit. a und e EMRK bisweilen überaus bedenk-
lich herabzusenken. So wurde ein Konventionsverstoss in einem Fall von qualita-
tiv mangelhaften Übersetzungsleistungen für Dokumente der Staatsanwaltschaft 
deshalb verworfen, weil «die allgemeine Bedeutung des Textes sprachlich verständ-
lich ist», auch wenn die Genauigkeit bestimmter Begriffe dem Beschwerdeführer 
entgangen sein mag.130

Die Rechtsprechung des EGMR scheint sich also mit einer summarischen 
Übersetzung zufriedenzugeben, die allein dazu dient, eine Idee über den Inhalt ei-
nes Verfahrensaktes zu geben. Sofern also der Kern des Inhalts übersetzt wird (Kon-
turen der Strafanklage in seiner sachlichen und rechtlichen Dimension), ist eine 
Grundrechtsverletzung ausgeschlossen. Es scheint, dem EGMR genüge für die 
Gewährleistung des Justizgrundrechts das «gisting». Darunter ist im Kontext der 
Translationswissenschaft das Übersetzen des Textes mit dem Ziel gemeint, die 
Kernaussagen zu verstehen.131 Die Vorteile des «gisting» sind evident: Da es nicht 
auf die grammatikalische Korrektheit und Detailtiefe der Übersetzung ankommt, 
sind an den Übersetzer und an die Übersetzung keine hohen Qualitätsanforderun-
gen zu stellen. Die Übersetzung könnte sogar durch eine günstige (kostenlose) ma-
schinelle Übersetzung vorgenommen werden, um die wesentlichen Kernaussagen 
zu vermitteln. Dadurch würden ökonomische Ressourcen der Justizverwaltung 
eingespart, weshalb die Verfahrensgestaltung insgesamt günstiger erscheint. 

Problematisch am sogenannten «gisting» scheint jedoch, dass die Qualität 
des übersetzten Outputs erheblich eingeschränkt ist. Man gewinnt zwar die Essenz 
der Information, doch ihre Verwertbarkeit scheint gerade für die Zwecke der Fair-
nessgarantie im Strafverfahren zweifelhaft.'32 Natürlich ist es im Sinne aller Ver-
fahrensbeteiligten, wenn der Angeklagte unmittelbar nach Anklageerhebung die 
Essenz derselbigen erfährt. Ob er die Implikationen dieser zusammenfassenden 
Übersetzung jedoch versteht, und zwar nicht nur hinsichtlich des Inhalts, sondern 
auch im Hinblick auf seine Entscheidung über den weiteren Verfahrensablauf und 
die Wahrnehmung seiner Justizgrundrechte, ist überaus zweifelhaft. Es obliegt zwar 
dem Verteidiger, seinen Mandanten über den Inhalt und die Implikationen der An-
klageschrift aufzuklären. Doch für eine wirksame Verteidigung ist es notwendig, 
dass der Beschuldigte die Inhalte der Anklage detailliert kennt und sich damit auch 

130 EGMR 12.1. 2010, H. K. v. Belgium: «En fi n, il ressort clairement du dossier, et notamment des 
(expertises) faites ä !'initiative du requerant, que le sens gen6ral du texte des requisitions est 
accessible dans une langue qu'il comprend meine si la pricision de certains termes a pu lui 
echapper.» 

131 P. Koehn, Statistical Machine Translation, New York 2010, 21. 
132 Ausführlich zu verschiedenen Problemschwerpunkten beim Einsatz von Übersetzern: Hussels 

(Fn. 15), 340 ff. 
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eingehend befassen kann, um dem Verteidiger allenfalls den notwendigen Input 
zukommen zu lassen, der über eine rechtstechnische Verteidigung hinausgeht. Da-
her kann «gisting» ein wichtiger Bestandteil für die verfahrensökonomische Aus-
gestaltung des fairen Strafprozesses sein. Erschöpfend hingegen ist eine solche zu-
sammenfassende Übersetzung nicht, um das Grundrecht auf Sprachunterstützung 
wirksam zu gewährleisten. 

2. Verzicht auf Sprachunterstützung 

Der EGMR geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass der Beschul-
digte auf die Garantien des Art. 6 EMRK grundsätzlich verzichten kann, sofern er 
dies freiwillig tut.133 Die Verzichtbarkeit auf die Gewährleistungen aus dem Justiz-
grundrecht wurde insbesondere zum Recht des Angeklagten auf Anwesenheit in 
der Verhandlung entwickelt. Demnach handelt es sich bei der Fairnessgarantie in 
Art. 6 EMRK nicht um ein absolutes, sondern um ein verfügbares Grundrecht. Die 
Legitimität eines solchen Verzichts auf Aspekte der Justizgarantie ist allerdings an 
enge Voraussetzungen gebunden. Der Verzicht muss demnach eindeutig sein, durch 
gleichwertige Garantien ausgeglichen werden und darf keinem wesentlichen öf-
fentlichen Recht entgegenstehen. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass der Betreffende vor dem Verzicht 
auf ein Justizgrundrecht nach Art. 6 EMRK in der Lage war, die Folgen abzusehen, 
die durch die Verzichtserklärung eintreten werden.134 So hat der EGMR in Bezug 
auf den Beistand durch einen Verteidiger nach Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK ausge-
führt, dass es dem Angeklagten grundsätzlich freisteht, bewusst auf diesen Bei-
stand zu verzichten,'35 sofern jedoch entsprechende Ausgleichsmassnahmen ge-
troffen werden, etwa dass die Polizei den Betreffenden ausdrücklich auf sein Recht 
hingewiesen hat, durch einen Verteidiger unterstützt zu werden.136 Die Möglich-
keit zum Verzicht wird dabei vom EGMR sehr weitreichend eingeräumt, weshalb 
auch auf Kernbestandteile des fairen Verfahrens, etwa das Recht auf eine Prüfung 
der strafrechtlichen Anklage in der Sache selbst, zugunsten einer verfahrens-
beendenden Absprache («plea bargaining») verzichtet werden kann, sofern hin-
reichende Garantien gegen Rechtsmissbrauch bestehen.'" 

133 Instruktiv Wagend (Fn. 5), 299 ff., sowie F. Meyer, Plea Bargaining und EMRK, in: Festschrift 
für Andreas Donatsch, hrsg. von D. Jositsch/Ch. Schwarzenegger/W. Wohlers, Zürich 2017, 
427, 430 ff. m. w. N. 

134 EGMR 11.10.2012, Abdelai v. France, § 50; EGMR 26.1.2017, Lena Atanasova v. Bulgaria, § 44. 
135 EGMR (GC) 2.11.2010, Sakhnovski v. Russia, § 90. 
136 EGMR 23. 2. 2010, Yoldas v. Turkey, 4 49 ff. 
137 EGMR 29.4.2014, Natsvlishvili u. Togonidze v. Georgia, § 92, 97. 
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Diese Grundsätze wurden vom EGMR auch auf die Sprachgarantien des 
Art. 6 EMRK übertragen.'" Das Grundrecht auf sprachliche Unterstützung ist 
demnach verzichtbar, sofern der Verzicht freiwillig und bewusst erfolgte, wobei er 
allein vom Angeklagten ausgehen darf.139 Einen solchen «freiwilligen», aber imp-
liziten Verzicht auf die Sprachgarantie nimmt der EGMR im Fall der Flucht des 
Angeklagten an, weil der Angeklagte insofern auf die Teilnahme an der Verhand-
lung und anderer Abschnitte des Strafverfahrens verzichtet und der Beistand eines 
Dolmetschers damit obsolet wäre.140

Mag die Verzichtbarkeit unter verfahrensökonomischen Aspekten durch-
aus sinnvoll erscheinen, so kann sie gerade im Strafverfahren mitunter kritisch zu 
sehen sein.141 Denn wenn selbst für einen (nicht juristischen) Muttersprachler 
Schriftstücke der Justiz bisweilen nur schwer verständlich sind, so ist das Handi-
cap für einen Fremdsprachler nochmals deutlich höher. Es sollte eine rechtsstaat-
liche Selbstverständlichkeit sein, dem Angeklagten die wesentlichen Dokumente 
in einer verständlichen Sprache übersetzt auszuhändigen, damit dieser in der Lage 
ist, den Tatvorwurf zu verstehen, sich mit dem Verteidiger über seine Verteidi-
gungsstrategie wirksam zu beraten und allenfalls seine Rechte wahrnehmen zu 
können. Dazu tragen schriftliche Unterlagen in einer verständlichen Sprache bei. 
Im Lichte des Fairnessgebots sollte daher von der allumfassenden Verzichtbarkeit 
auf Sprachunterstützung abgesehen werden und sollten zumindest verfahrens-
einleitende und -beendende Schriftstücke, nämlich Anklage- und Urteilsschrift 
sowie allfällige Rechtsmittelanträge und -entscheidungen, in jedem Fall in über-
setzter Form ausgehändigt werden. Denn durch die Aushändigung einer schrift-
lichen Übersetzung wird unabhängig von der vorhandenen Sprachkompetenz 
gewährleistet, dass der fremdsprachige Betroffene in jedem Fall die Möglichkeit 
hat, sich mit allen Details des Tatvorwurfs bzw. der gerichtlichen Entscheidung 
intellektuell auseinanderzusetzen. 

VI. Ausblick 

Das Recht auf sprachliche Unterstützung nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK er-
scheint stark ausbaufähig. Dem EGMR mangelt es an Sensibilität, wie stark das Jus-
tizgrundrecht auf Sprachunterstützung mit dem Recht auf effektive Verteidigung 

138 EGMR 19.12.1989, Kamasinski v. Austria, § 80; EGMR 6.7.2009, Protopapa v. Turkey, 5 82. 
139 EGMR 8.1.2004, Sardinas Albo v. Italy. 
140 EGMR 29. 4. 2008, Kajolli v. Italy. 
141 Der Verzicht auf Sprachunterstützung unterliegt in der Schweiz zwei kumulativen Bedingun-

gen, nämlich der Zustimmung des Betroffenen und andererseits der einschlägigen Fremd-
sprachenkompetenz des Verfahrensleiters und des Protokollführers: Greteralschner/Seppey 
(Fn. 52), 419. 
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zusammenhängt.142 Denn nur wer den gegen ihn erhobenen Vorwurf tatsächlich 
versteht, kann sich dagegen effektiv verteidigen)43 Nur wer die Reichweite der Ge-
richtsentscheidung versteht, kann seine Grundrechte auch wirksam wahrnehmen. 
Insofern hängt das Recht auf Sprachunterstützung stark mit dem Recht auf wirk-
same Verteidigung zusammen, mehr noch: Das Recht auf wirksame Verteidigung 
setzt grundlegende Sprachkenntnisse zur Verständigung zwischen Strafverteidi-
ger und Angeklagtem voraus, weshalb das Recht auf Sprachunterstützung nach 
Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK eine Voraussetzung darstellt, damit das Recht auf wirk-
same Verteidigung überhaupt wahrnehmbar ist. 

In jedem Fall sollte das Justizgrundrecht auf Sprachunterstützung einen 
breiten Anwendungsbereich erfahren. Die Etablierung eines Grundrechtestandards 
ist umso effektiver, je klarer der EGMR die Anwendungsbereiche definiert. Die Un-
tersuchung hat gezeigt, dass der EGMR durchaus kontroverse Signale sendet und 
von einer einheitlichen Auslegung der Sprachunterstützung in Art. 6 Abs. 3 lit. e 
EMRK weit entfernt ist. Da es sich hierbei unstrittig (!) um eine Kerngarantie des 
Fairnessgebots handelt, wäre die Standardisierung von Mindestgarantien nicht nur 
wünschenswert, sondern gerade auch bei der schriftlichen Übersetzung einfach 
umzusetzen: Verfahrenseinleitende und verfahrensbeendende Schriften, d. h. ins-
besondere Anklageschrift und Urteil, sind ausnahmslos in eine für den Angeklag-
ten verständliche Sprache zu übersetzen)" Dieser Mindestsaufwand ist der 
Strafjustiz europäischer Prägung jedenfalls zuzumuten und würde es jedem fremd-
sprachigen Betroffenen ermöglichen, seine Handlungsoptionen auch auf einen 
zweiten Blick zu durchdenken. Der Ausbau des Rechts auf mündliche Verdolmet-
schung hingegen erscheint einzelfalllastiger geprägt und bedarf einer näheren 
Fokussierung der individuellen Bedürfnisse des jeweils Betroffenen. 

Eine weite Anwendung der Sprachgarantie geht zulasten der Verfahrens-
ökonomie. Doch gerade in heutiger Zeit bietet der technische Fortschritt grosse 
Möglichkeiten, die Belastungen finanzieller und zeitlicher Natur abzufedern.145
Zu nennen sind dabei nicht nur die technischen Möglichkeiten zum Einsatz eines 
«remote interpreter», der gar nicht im Gerichtssaal anwesend ist,'" oder der Rück-

142 Kritiker bemängeln bisweilen die «Nneffectiveness in the ECHR System»: S. Quattrocolo, The 
Right to Information in EU Legislation, in: Human Rights in European Criminal Law, hrsg. 
von S. Ruggieri, Heidelberg 2015, 81, 83. 

143 Ebenso Capus (Fn. 6), 403. 
144 Ähnlich auch Esser (Fn. 63), Art. 6 N 847. 
145 Auf diese technischen Möglichkeiten nimmt im Kontext von EU-Recht Art. 2 Abs. 6 Richt-

linie 2010/64/EU über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafver-
fahren Bezug; vgl. dazu P. Sandrini, Translationspolitik für Regional- oder Minderheiten-
sprachen, Berlin 2019, 86 f. 

146 Instruktiv S. Braun, Remote interpreting, in: Routledge Handbook of Interpreting, hrsg. von 
H. Mikkelson/R. Jourdenais, London und New York 2015, S. 352 ff.; zum Einsatz institutio-
nalisierter Remote Interpreter vgl. Vogler (Fn. 48), 95, 107 f. 
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griff über «video participation» des fremdsprachigen Beschuldigten.'47 Vielmehr 
erobern insbesondere maschinelle Übersetzungsdienste den Markt für Transla-
tionsleistungen. Das gilt zunächst für das schriftliche Übersetzen, das bereits seit 
Jahren in den Fokus des technologischen Fortschritts rückt. Das früher oftmals be-
lächelte maschinelle Übersetzen kostenloser Online-Websites, wie etwa Google 
Translate148 zählt heute zu den wohl am meisten verwendeten Übersetzungssyste-
men weltweit und liefert inzwischen brauchbare, wenn auch noch häufig stark kor-
rekturbedürftige Übersetzungen.149 Deutliche Fortschritte gibt es bei maschinen-
basierten juristischen Übersetzungen. Zu nennen ist hier insbesondere die seit 2017 
laufende Übersetzungsplattform «DeepL», die abhängig von Ausgangs- bzw. Ziel-
sprache durchaus erstaunlich gute Übersetzungen liefert.'" Doch auch im Bereich 
der mündlichen Übersetzung nimmt der Fortschritt rasant Fahrt auf. 2014 wurde 
beispielsweise der Skype Translator lanciert, der Telefonate und Videokonferenzen 
in Echtzeit übersetzt, wobei nicht nur eine schriftliche Ausgabe des Gesprächs 
geliefert wird (Textübersetzung), sondern sogar eine unmittelbare mündliche 
Verdolmetschung erfolgt (Sprachübersetzung). Die Ergebnisse dieser Speech-to-
speech-Translation sind — gerade im Zusammenhang mit der englischen Sprache —
durchaus hochwertig.151 Gleichwohl birgt die maschinelle Übersetzung die klassi-
schen Risiken für den fremdsprachigen Beschuldigten, wenn seine Aussagen erst 
infolge der Verdolmetschung bewertet werden.152 Überhaupt muss dem Rechts-

147 Vgl. dazu die rechtsvergleichende Studie von G. Angiolini, Remote Participation in Criminal 
Proceedings: Does the Reformed Italian Regulation Represent an Application Extension Able 
to Conflict with the Right to a Fair Trial?, European Criminal Law Review 2019, 187, 192 ff. 
mit Fokus auf Italien, Frankreich, Belgien und Vereinigtes Königreich. 

148 Die Übersetzung von Google Translate zwischen Ausgangs- und Zielsprache erfolgt entwe-
der direkt oder mittels Englisch als Zwischensprache: C. Boitet/H. Blanchon/M. Seligman/ 
V. Bellynck, Evolution of MT with the Web, International Conference «Machine Translation 
25 Years On», Cranfield, England, 2009, 8. 

149 In der Translationswissenschaft ist die Evaluierung der Übersetzungsergebnisse maschinel-
len Ursprungs überaus umstritten. Herrschend dürfte die Skopostheorie sein, die die Qua-
litätsmerkmale an deren Zweck (Skopos) und damit insbesondere auf die Zielvorgabe der 
Translation ausrichtet: Reiß/ Vermeer, Grundlegung (Fn. 50), 96. 

150 Vgl. C. Heiss/M. Soffritti, DeepL Traduttore e didattica della traduzione dall'italiano in te-
desco - Alcune valutazioni preliminari, inTRAlinea On Line Translation Journal 2018, 20,1 ff. 

151 Eingehend zum Skype Translator und zu anderen Sprachübersetzungsprogrammen: 
M. Seligman/A. Waibel, Advances in Speech-to-Speech Translation Technologies, in: Ad-
vances in Empirical Translation Studies: Developing Translation Resources and Technolo-
gies, hrsg. von M. Ji/M. Oakes, Cambridge 2019, 217, 233 ff. 

152 Zu den Risiken zählt Basdorf (Fn. 80), 19, etwa die Nichthörbarkeit von Zwischentönen, das 
Nichtzustandekommen von unmittelbarem, durch Ansprache herzustellendem persönlichem 
Kontakt, was letztlich zulasten der Grundlage für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit geht; 
ausführlich etwa bei R. Morris, The Translator 1995, 25 ff. 
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anwender vor Augen geführt werden, dass die Verdolmetschung vor Gericht «die 

schwierigste Art des Dolmetschens überhaupt ist».153
Mit der fortschreitenden Entwicklung und den erwartbaren Qualitätssprün-

gen ist eine Anpassung der innerstaatlichen Rechtslage zum Zwecke der Einsatz-
möglichkeit maschinellen Übersetzens absehbar. In der Folge wird sich der EGMR 
auch mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Dazu bedarf es allerdings klarer 
Konturen zum Recht auf Sprachunterstützung nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK. Bis 
dato lässt der EGMR eine hinreichende Sensibilität für die prozessualen Bedürf-
nisse fremdsprachiger Beschuldigter nicht erkennen.154 Insgesamt setzt das Recht 
auf eine wirksame Verteidigung eine hinreichende Kenntnis der Sach- und Rechts-
lage durch den Betroffenen selbst voraus. Dadurch wird das Recht auf Sprachun-
terstützung faktisch zu einer Vorbedingung für das Recht auf wirksame Verteidi-
gung. Es wäre wünschenswert, wenn sich der Gerichtshof in Strassburg mit 
richtungsweisenden Impulsen zu einem derartigen Ausbau des Rechts auf Über-
setzung äussern würde. 

153 So die Einschätzung von S. Kabbani, Dolmetscher im Strafprozeß, StV 1987, 409, 413. 
154 Inspiration zum Ausbau der Sprachengrundrechte im Strafverfahren könnte sich der EGMR 

auf EU-Ebene holen. Zu der dortigen Rechtsentwicklung, die hier nicht näher untersucht wer-
den kann, siehe Meyer, EMRK (Fn. 10), Art. 6 N 531. 


